
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2019 - 2024 

 

 

Fachbereich FB Verwaltung/Bürgerservice  Erstellungsdatum: 08.07.2020 

Verfasser Marina Conradi  Aktenzeichen 41.22.01 

Betreff: 

Absage Kartoffelfest 2020 

 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die Absage des Kartoffelfestes 2020. 
 
 
 
 
 
(Alexandra Adel) (Matthias Günther) 
Fachbereichsleiter/in Bürgermeister 
 
 

 Beschlussvorlage 2019-2024/SR-080 
Status:  öffentlich 

 

  

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit Ja Nein Ent Bef 

21.07.2020 Stadtrat der Stadt Genthin Entscheidung     

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 



 

2019-2024/SR-080 
 

 

 
Sachverhalt: 

Aufgrund der 7. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 30.06.2020 dürfen gemäß § 2 Abs. 2 
Großveranstaltungen im Sinne der Empfehlungen des Gemeinsamen Krisenstabes des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und des Bundesministeriums für Gesundheit bis 
zum Ablauf des 31. Oktober 2020 nicht stattfinden. Bei der Bewertung von Großveranstaltungen sind 
die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zu beachten. Das Genthiner Kartoffelfest ist als 
Großveranstaltung einzustufen, da mehr als 1000 Teilnehmer bei der Veranstaltung sind und somit 
ein Ausschluss gem. § 2 Abs. 2 7. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vorliegt. Bei der 
Betrachtung der Veranstaltung wurde auch die Möglichkeit in Erwägung gezogen, eine kleinere 
Veranstaltung durchzuführen. Jedoch sind die Auflagen gem. der 7. SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung in der Form enorm, dass eine Umsetzung unter einem zu hohen Aufwand 
steht. 

 

 
 
 
Anlagen:   
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Bei nicht stattfinden des Kartoffelfestes entfällt die Bezuschussung in Höhe von 3.000,00 € an den 
Kooperationspartner lt. § 5 Abs. 4 der Kooperationsvereinbarung. Darüber hinaus ist kein Aufwand 
von Mitarbeitern notwendig. 
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